
Vorliegen einer neuen Tatsache, nämlich das Urteil des Ge­
richts vom 19. Juni 2007, Asturias Cuerno/Kommission 
(T-473/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), 
berufen könne. Dieses Urteil stelle eine neue Tatsache dar, 
da es dieselbe Situation wie die betreffe, in der sich die 
Rechtsmittelführerin befunden habe und die in dem betref­
fenden Urteil enthaltene Analyse im Wesentlichen einen 
objektiven Punkt und nicht spezielle tatsächliche Umstände 
der Rechtssache betreffe. 

2. Zweiter Rechtsmittelgrund: Offensichtlicher Rechtsfehler, da 
das GöD ausschließlich den auf dem Grundsatz der Auto­
nomie der Anstellungsbehörde beruhenden Beurteilungs­
spielraum den Vorrang gegenüber dem Grundsatz der Ein­
heitlichkeit des öffentlichen Dienstes gegeben habe. 

Klage, eingereicht am 30. November 2011 — PICO 
Food/HABM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) 

(Rechtssache T-623/11) 

(2012/C 32/75) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: PICO Food GmbH (Tamm, Deutschland) (Prozess­
bevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Douglas) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Bogumit 
Sobieraj (Milanówek, Polen) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo­
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 8. September 2011 in der Sache 
R 553/2010-1 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Anderer Beteiligter im Ver­
fahren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „MILANÓWEK CREAM 
FUDGE“ für Waren der Klasse 30 — Anmeldung Nr. 6342455. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen­
recht: Deutsche Bildmarke mit der Darstellung einer Kuh (Nr. 
30522224) für Waren der Klasse 30, deutsche Bildmarke „Ori­
ginal Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWI­
CKELT“ (Nr. 30523439) für Waren der Klasse 30, deutsche 
Bildmarke „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN 
HANDGEWICKELT“ (Nr. 30702751) für Waren der Klasse 30, 
deutsche Bildmarke „Original Sahne Muh-Muhs HAND­

GESCHNITTEN HANDGEWICKELT“ (Nr. 30702748) für 
Waren der Klasse 30 und deutsche Bildmarke „SAHNE TOFFEE 
LUXURY CREAM FUDGE“ (Nr. 30700574) für Waren der 
Klasse 30. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider­
spruchs in vollem Umfang. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer­
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord­
nung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über 
die Gemeinschaftsmarke, da die Beschwerdekammer die von den 
Unionsgerichten aufgestellten allgemeinen Grundsätze nicht 
richtig ausgelegt habe und die Gefahr von Verwechslungen zwi­
schen den Widerspruchsmarken und der angemeldeten Marke 
verkannt habe. Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung 
Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf 
von den Verfahrensbeteiligten nicht vorgebrachte Tatsachen ge­
stützt habe. 

Klage, eingereicht am 30. November 2011 — Yueqing 
Onesto Electric/HABM — Ensto (ONESTO) 

(Rechtssache T-624/11) 

(2012/C 32/76) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, China) (Pro­
zessbevollmächtigte: Rechtsanwältin B. Piepenbrink) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Ensto Oy 
(Porvoo, Finnland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har­
monierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 20. September 2011 in der Sache 
R 2535/2010-2 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „ONESTO“ für Waren 
der Klasse 9 — Anmeldung Nr. W00909305 einer IR-Marke. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be­
schwerdekammer.
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Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen­
recht: Gemeinschaftsbildmarke „ENSTO“ (Nr. 1980242) für Wa­
ren der Klassen 7, 9 und 11, Gemeinschaftswortmarke „ENSTO“ 
(Nr. 40600) für Waren der Klassen 7, 9, 11 und 16 und fin­
nische Wordmarke „ENSTO“ (Nr. 218071) für Waren der Klas­
sen 7, 9 und 11. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider­
spruchs in vollem Umfang. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochte­
nen Entscheidung und Zurückweisung der Anmeldung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord­
nung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über 
die Gemeinschaftsmarke, da die Beschwerdekammer zu Unrecht 
festgestellt habe, dass die Gefahr von Verwechslungen zwischen 
der älteren Marke und der angemeldeten Gemeinschaftsmarke 
bestehe. 

Klage, eingereicht am 2. Dezember 2011 — BSH/HABM 
(ecoDoor) 

(Rechtssache T-625/11) 

(2012/C 32/77) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, 
Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Bia­
gosch) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo­
nisieurungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) (HABM) vom 22. September 2011 in der Sache 
R 340/2011-1 aufzuheben; 

— dem HABM seine eigene Kosten und die Kosten der Klägerin 
aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „ecoDoor“ für Waren 
der Klassen 7, 9 und 11. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer­
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der 
Verordnung Nr. 207/2009, da die betroffene Gemeinschafts­
marke unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend sei. 

Klage, eingereicht am 6. Dezember 2011 — Caventa/HABM 
— Anson's Herrenhaus (B BERG) 

(Rechtssache T-631/11) 

(2012/C 32/78) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Caventa AG (Rekingen, Schweiz) (Prozessbevollmäch­
tigter: Rechtsanwalt J. Krenzel) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Anson's 
Herrenhaus KG (Düsseldorf, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo­
nisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 15. September 2011 in der Sache 
R 2014/2010-1 aufzuheben; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die das Wortelement „B 
BERG“ enthält, für Waren der Klassen 25 und 28. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Anson's Herrenhaus KG. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen­
recht: Wortmarke „Christian Berg“ für Waren und Dienstleistun­
gen der Klassen 3, 18, 25 und 35. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Der Widerspruch wurde 
zurückgewiesen. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt­
gegeben und die Anmeldung zurückgewiesen. 

Klagegründe: Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren be­
stehe keine Ähnlichkeit, zwischen den sich gegenüberstehenden 
Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr.
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